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Steuern Wirtschaftspriifung Unternehmensberatung







Betreibung Nr. 


Eingang am:
Begehren um
Fortsetzung der Betreibung 

(auf Pfändung oder Konkurs)

Betreibungsamt der Gemeinde:1
Kanton:

Schuldner/in:


Gläubiger/in:




(Postcheckkonto-Nr. )

Vertreter/in:




(Postcheckkonto-Nr. )

Forderung: 
Fr.
 nebst Zins zu 5% seit


Aufgrund des am (Datum)

zugestellten Zahlungsbefehls2
Betreibung Nr.
 

Aufgrund des am (Datum)
 
dem Ehegatten zugestellten Zahlungsbefehls

Aufgrund des am (Datum)
 
zugestellten Verlustscheins2
Betreibung Nr.
 
Aufgrund des am (Datum)
 
zugestellten Pfandausfallscheins2
Betreibung Nr.
 

werden Sie ersucht, die Betreibung fortzusetzen (durch Pfändung oder Konkursandrohung). 

Vom/Von der Gläubiger/in geleisteter Kostenvorschuss  

Der/Die Gläubiger/in3 wünscht die Abschrift der Pfändungsurkunde erst nach Ablauf der Teilnahmefrist (Art. 110 und 111 SchKG) zu beziehen.3
Der/Die Gläubiger/in3 verzichtet auf vollständige Abschrift der Pfändungsurkunde.

Bemerkungen4
Beilagen: 

Herisau,
Unterschrift des Gläubigers/Gläubigerin


oder Vertreters/Vertreterin


____________________________________

Das Fortsetzungsbegehren kann auch während Betreibungsferien und Rechtsstillstand gestellt werden.

Bei allen Begehren und Korrespondenzen muss die Betreibungsnummer angegeben werden. 

1 
Gegen eine/n der Konkursbetreibung unterliegende/n Schuldner/in ist das Fortsetzungsbegehren auch dann am ordentlichen Betreibungsort anzubringen, wenn es sich auf eine in einem anderen Betreibungskreis eingeleitete Arrestbetreibung stützt. In einem solchen  Falle ist das Doppel des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamt zuzusenden.

2
Verlustschein oder Pfandausfallschein sind beizulegen und verbleiben beim Betreibungsamt, ebenso das Doppel des Zahlungsbefehls, wenn sich das Fortsetzungsbegehren auf einen von einem anderen Betreibungsamt erlassenen Zahlungsbefehl stützt.

3
Der Gläubiger kann nach seiner  Wahl die eine oder andere dieser zwei Zeilen oder selbst beide streichen. Im letzteren Falle wird ihm gemäss Art. 113 SchKG eine vollständige Abschrift der Pfändungsurkunde innert dreier Tage nach der Pfändung zugestellt.

 4
Der Gläubiger der eine Empfangsbescheinigung für das Fortsetzungsbegehren wünscht oder glaubhaft machen will, dass zu seiner Sicherung die amtliche Verwahrung der gepfändeten Gegen​stände geboten sei (Art 93 Abs. 3 SchKG), hat dies hier vorzumerken. Ferner können hier allfällige Aktiven des Schuldners namhaft gemacht werden, auf die der Gläubiger das Betreibungsamt aufmerksam machen möchte.

Jedes Betreibungsamt ist verpflichtet, dieses Formular gegen die in Art. 7 des Gebührentarifs zum SchKG vorgesehene Gebühr auf Verlangen des/r Gläubigers/in nach dessen Angaben auszuführen.
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